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Gemeindenachrichten

Meldung der 
Bienenstände 
Das Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz 2007 
sieht für Bienenhalter einige Meldever-
pflichtungen vor. Lückenlose Meldungen 
von Bienenvölkern sind vor allem deshalb 
wichtig, um im Falle von Bienenseuchen 
flächendeckend notwendige Maßnahmen 
treffen zu können. Imker, die mit ihren 
Bienenvölkern außerhalb des Gemeinde-
gebietes vom Heimbienenstand wandern, 
müssen den Wanderbienenstand bekannt 
geben.

Meldeverpflichtungen des Bienenhal-
ters:
Gemäß § 5 Abs. 2 des Kärntner Bienenwirt-
schaftsgesetzes 2007 (K-BiWG) sind Bie-
nenhalter verpflichtet, einmal jährlich - bis 
längstens 15. April eines jeden Jahres 
- eine Meldung an den Bürgermeister, mit 
folgenden Angaben zu machen: 

●  Standort des Bienenstandes (Grund-
stücksnummer, Katastralgemeinde)

●  Anzahl der Bienenvölker

●  Bienenrasse, sofern nicht Bienen der Ras-
se „Carnica“ gehalten werden

●  Jeder Bienenstand muss gekennzeichnet 
sein und zwar mit Namen, Anschrift und 
Telefonnummer des Bienenhalters. So 
kann im Falle von außergewöhnlichen 
Umständen (z. B. Auftreten von Bienen-
krankheiten) der Bienenhalter umgehend 
verständigt werden.

Verwaltungsübertretung kann 
teuer werden 

Wer die Bestimmungen nach dem Kärntner 
Bienenwirtschaftsgesetz nicht befolgt, be-
geht eine Verwaltungsübertretung. Neben 
der Herstellung des gesetzmäßigen Zustan-
des können Verstöße gegen das K-BiWG 
mit Geldstrafen bis zu € 5.000,-- geahndet 
werden. 

Amt der Kärntner Landesregierung 
Abteilung 10 – Land- und Forstwirtschaft, 
Ländlicher Raum
Unterabteilung Agrarrecht
Tel: 05053611414

Bericht: Gunzer Pilipp

  

Kostenlose Beratung zu Ihren Versicherungs- und Vorsorgethemen 
am Gemeindeamt

Versicherungen, Pension, Eigenheim – wichtige Entscheidungen werfen 
oft Fragen auf.
In einem persönlichen Gespräch nehme ich mir Zeit für SIE.
Ich erkläre verständlich, berate transparent und prüfe gemeinsam, was zu 
IHRER Lebenssituation passt.

Es geht nicht nur um bestehende Verträge – sondern darum, dass Sie:

● IHRE Absicherung wirklich verstehen
● Bei Pension und Altersvorsorge gut informiert sind
● Beim Thema Bauen oder Eigenheim sinnvoll planen
● Mögliche Spar- und Optimierungspotenziale erkennen
● Sichere Entscheidungen treffen können

Die Sprechstunden sind immer einmal im Monat 
am Mittwoch von 13:30 – 15:30 Uhr 
Um telefonische Anmeldung am Gemeindeamt wird ersucht 
04235/2257-0

8. April 2026 | 6. Mai 2026  | 3. Juni 2026 | 1. Juli 2026| 
5. August 2026 | 2. September 2026

In Ruhe sprechen. Klarheit gewinnen. Ich freue mich auf Sie!

FABIENNE ZENKL
Außendienstmitarbeiterin
bei der Kärntner Landesversicherung
in Bleiburg

Klarheit schafft Sicherheit

NOTARIATSSPRECHTAGE 
am Gemeindeamt
Ab April finden im Gemeindeamt der Marktgemeinde Feistritz ob 
Bleiburg Notariatssprechtage statt.

Mag. Katharina Kostmann freut sich, Sie, nach  entsprechender 
Voranmeldung im Gemeindeamt  (Tel.: 04235/2257) 
am dritten Mittwoch des Monats von 07:30 bis 08:30 Uhr zu begrüßen.

jeden dritten 
MITTWOCH 

des Monats von 
07:30 bis 08:30 Uhr

Termine
 im Jahr 2026:

15.4., 20.5., 17.6., 
15.7., 19.8., 16.9.,

 21.10., 18.11. 
und 16.12.
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